
1. Änderungssatzung zur Satzung über Aufwandsentsch ädigungen, Dienstauf-
wandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausf all- und Auslagenent-
schädigung in der Samtgemeinde Suderburg 
 
 
 
Auf Grund der §§ 6, 29 und 39 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der z. Zt. 
geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Suderburg in seiner Sitzung vom 
03.Dezember 2002 folgende Änderungsatzung beschlossen :  
 
 
 

§ 1 
 
§ 2 erhält folgende Überschrift: 
 
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für Ratsmitg lieder sowie die Frauenbeauf-
tragte 
 
§ 2 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung :  
 
Die Ratsmitglieder erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung von 65,00 Euro und 
eine zusätzliche Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld für die Teilnahme an Rats-, Aus-
schuss- und Fraktionssitzungen von 25,00 Euro je Sitzung 
 
 
Zu § 2 wird folgender Abs. 4 neu aufgenommen: 
 
Die ehrenamtliche tätige Frauenbeauftragte der Samtgemeinde Suderburg erhält im Voraus 
eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 80,00 Euro. Die Aufwandsentschädi-
gung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen. Aufwendungen für eine Kinderbetreu-
ung, Verdienstausfall oder Sitzungsgeld werden nicht gewährt. Für von der Samtgemeinde 
angeordnete Dienstreisen außerhalb des Samtgemeindegebietes werden die Reisekosten 
nach dem Bundesreisekostengesetz gewährt.  
 
 

§ 2 
 
§ 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
a) an den 1. Stellv. Samtgemeindebürgermeister  125,00 Euro 
b) an den 2. Stellv. Samtgemeindebürgermeister    75,00 Euro 
c) an die Beigeordneten        75,00 Euro 
d) an die Fraktionsvorsitzenden     125,00 Euro 
 
 

§ 3 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
 
Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Aufwandsent-
schädigung als Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 Euro. Daneben wird ein Fahrtkostenersatz 
von 7,50 Euro gewährt. 
 
 



§ 4 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 
a) an die stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister 60,00 Euro 
b) an die Fraktionsvorsitzenden     60,00 Euro 
c) an die Beigeordneten      60,00 Euro 
d) an die übrigen Ratsmitglieder    40,00 Euro 
 
 
 
 

§ 5 
 
§ 6 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Entschädigung für Verdienstausfall wird auf höchstens 14,00 Euro je Stunde begrenzt. 
 
 

§ 6 
 
§ 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Dienstaufwandsentschädigung wird gemäß § 3 der Niedersächsischen Kommunalbesol-
dungsverordnung vom 18. April 2002 wie folgt festgesetzt: 
a) für den Samtgemeindebürgermeister auf monatlich   138,05 Euro 
b) für den Allgemeinen Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters 

auf monatlich            92,03 Euro 
 
 

§ 7 
 
§ 10 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Fraktionsarbeit erhält jede Fraktion jährlich 60,00 Euro je Mitglied. 
 
 

§ 8 
 
Die Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.Juli 2002 in Kraft 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Berufung und Aufwandsentschädigung einer Frauen-
beauftragten der Samtgemeinde Suderburg vom 02. Juli 2002 außer Kraft. 
 
 
 
Suderburg, den 03. Dezember 2002 
 
 
 

Samtgemeinde Suderburg 
 

Siegel 
 

Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung – Schulz 


